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6 BERND KAPPENBERG

Zeiensatz

Bezeichnung ür eine bestimmte Anzahl und Konfiguration von Zeichen.

Da die Elektronik bekanntlich keine Grenzen kennt, werden immer mehr

Zeichensätze entwickelt, so dass eine Anpassung zwischen Computer und

Drucker immer abenteuerlicher und unwahrscheinlicher wird.

elle: Klaus Möller: Fröhliches Mini-Wörterbuch Computeritis,

Tomus Verlag GmbH, München 1993, ISBN 3-8231-0411-X
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Vorwort

Peter Slobinski

Eine moderne Gesellscha ist ohne Schri nicht denkbar. Die typografi-

schen Systeme – sei es die morphosyllabische Schri in China, die Silben-

schrisysteme in Japan oder eine Alphabetschri wie in Deutschland – sind

Kodierungsanweisungen ür die Informationsspeicherung und -verbreitung

in den jeweiligen Sprachen. Mit der Entwicklung der Schri nahezu zeit-

gleich vor 5000 Jahren bei den Sumerern und Ägyptern wird Kommunikati-

on auewahrbar und Schri ür Handel, Verwaltung und sakrale Praxis ge-

nutzt. Dadurch findet ein Entsituierungsprozess sta: Kommunikation wird

unabhängig vom Gedächtnis und vom Hier und Jetzt der Interaktionsteil-

nehmer. Sie wird – so hat es der Soziologe Niklas Luhmann einmal treffend

formuliert – „in ihren sozialen Effekten vom Zeitpunkt ihres Erstauretens,

ihrer Formulierung abgelöst“, mit der Konsequenz, dass man ür zuküni-

ge „Situationen schreibt, bei denen der Schreiber nicht anwesend zu sein

braucht“.1

1 Luhmann, Niklas (1984): Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen eorie.
Frankfurt am Main, S. 128.



Schrisysteme sind aber mehr als reine Speicherungs- und Distributions-

systeme von Information und Motoren im Prozess der Zivilisation. Sie sind

wichtige Faktoren ür die kulturelle Entwicklung und kulturelle Identität,

sei es auf nationaler Ebene oder bei jugendlichenKleingruppen. Dabei kommt

den Zeichensystemen eine große Bedeutung zu.

Es sind zwei Faktoren, die grundsätzlich relevant und zu beachten sind. Zum

einen vereinheitlichen und normieren Schrisysteme, zum anderen gibt es

Variationen, die lokale Eigenheiten reflektieren.

• Zwei Beispiele. Der Rat ür deutsche Rechtschreibung lässt die Schreib-

varianten Schmand und Schmant zu, letztere ist die österreichische

Schreibweise, die ür die kulturelle Identität der Österreicher wichtig

und deshalb nicht der bundesdeutschen Schreibung einfach unterzu-

ordnen ist.

• Beispiel zwei. Der ehemalige BayernspielerHasan Salihamidzic stammt

aus Bosnien, wo sein Familienname lateinisch Salihamidžić geschrie-

ben wird. Ist es richtig, die Diakritika einfach wegzulassen und die

Namensschreibung (so) ,einzudeutschen‘? Und warum nicht Saliha-

midschitch?

Bernd Kappenberg setzt sich in seiner Arbeit mit dem Problem auseinander,

was die Sprachvielfalt in Europa im Hinblick auf die Zeichensysteme be-

deutet, wie Sprachvielfalt und Mehrschriigkeit in verschiedenen Perspek-

tiven zu behandeln sind. Dabei stellt sich die zentrale Frage, wie die alpha-

betische Integration in Europa erfolgen sollte und wie in Deutschland die

Verwendung eines paneuropäischen lateinischen Zeichensatzes als verbind-

lich durchgesetzt werden kann. Es sind vier Dimensionen, die Kappenberg

behandelt: (a) die rechtlichen Grundlagen, (b) die politischen Voraussetzun-
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gen, (c) die technischen Parameter und (d) die kulturellen Aspekte. Es ist das

Verdienst der kappenbergschen Arbeit, hier ein Grundlagenwerk vorgelegt

zu haben, das all diese Dimensionen sachkundig und en Detail diskutiert,

und er legt Lösungsansätze vor, bis hin zu praktischen Eingabehilfen. Das

Buch ist nicht nur ür Verwaltungsfachleute und Journalisten, Standesäm-

ter und Unternehmen interessant, sondern ür grundsätzlich jeden, der sich

mit Fragen der Integration in Europa auseinandersetzt.





1 Einleitung

1.1 Problembeschreibung

Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks Ende der 1980er Jahre sind Er-

eignisse und Personen aus Ländern jenseits des einstigen Eisernen Vor-

hangs stärker in das Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit getreten. Bei

der diesbezüglichen Berichterstaung trat jedoch ür die deutschsprachigen

Print- und später auch Onlinemedien, jedoch auch ür die Verwaltung, ein

Problem auf: Die meisten Länder Miel-, Ost- und Südosteuropas verwen-

den erweiterte lateinische Alphabete, die mit den gängigen westeuropäi-

schen Zeichensätzen und Tastaturen nicht vollständig darstellbar sind, da

sie besondere diakritische Zeichen (Háček, Breve, Ogonek etc.) enthalten.

Bedauerlicherweise hat sich bis heute (2012) in der redaktionellen Behand-

lung keine einheitliche Praxis zur Lösung dieses Problems durchgesetzt, ob-

wohl die technischen Voraussetzungen inzwischen durchaus gegeben sind.

AmBeispiel der ür das deutsch-tschechische Verhältnis bedeutenden Beneš-

Dekrete soll dies verdeutlicht werden: Es kam zu unterschiedlichen Reak-

tionen der einzelnen Medien auf das Vorkommen des Buchstabens š (s mit

Háček), vom „Skalpieren“ (Benes) über die Transliteration (Benesch) bis hin

zur Umstellung auf einen erweiterten lateinischen Zeichensatz (Beneš). Auf

Internet-Seiten kommt es zu weiteren Schwierigkeiten: Abhängig von der
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Kombination der Zeichensatz-Einstellungen im HTML-elltext der Seite

mit denen des vom Nutzer verwendeten Internet-Browsers wird sta des

Zeichens š omals ein anderes Zeichen dargestellt (Bene¹, Bene?, Bene∆,

Bene*, Bene , Bene¨, BeneÅ¡) bzw. das š verschwindet ganz (Bene).

er im paneuropäischen Kontext kommunizieren will, muss sich mit der

Sprachenvielfalt (Multilingualismus) auseinandersetzen. Die Europäische

Union (EU) beispielsweise hat 23 Amtssprachen, in die und aus denen täg-

lich gedolmetscht und übersetzt werden muss, z. B. bei Parlamentsdebaen

und bei der Veröffentlichung von EU-Rechtsakten.

Untrennbar mit der Sprachenvielfalt ist die Vielfalt der dazugehörigen Al-

phabete (Multialphabetismus) bzw. Schrien (Mehrschriigkeit) verbunden.

Doch durch die zunehmende Digitalisierung der schrilichen Kommunika-

tion wird der Multialphabetismus auf vielältige eise bedroht:

• Die von Computerprogrammen verwenden Zeichensätze sind o un-

tereinander inkompatibel und bewirken nach Übertragung der Daten

die Darstellung der falschen Schrizeichen (z. B. Potoènik sta Potoč-

nik oder ÐŸÑ€Ð¸Ð²ÐµÑ‚ sta Привет).

• Gerade im besonders sensiblen Bereich der Schreibung von Personen-

namen (z. B. elektronische Melderegister) genügt der Umfang der Zei-

chensätze o nicht den rechtlichen Anforderungen.

• Selbst weit verbreitete Schriarten decken nur einen geringen Teil

der notwendigen Schrizeichen ab, was in Texten zu Löchern, Frage-

zeichen oder Zwiebelfischen (Verwendung von Glyphen aus anderen

Schriarten) ührt.

• Nicht alle ür die paneuropäische Kommunikation notwendigen Schri-

zeichen sind auf den gängigen Computertastaturen vorhanden.
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• Alternative Eingabemethoden erfordern gesteigerten Aufwand (z. B.

Aufrufen undDurchsuchen eines Sonderzeichenmenüs), Expertenwis-

sen (z. B. kodierender Zahlenwert eines Schrizeichens) oder die In-

stallation zusätzlicher, möglicherweise kostenpflichtiger Programme

(z. B. virtuelle Tastaturen).

• Print- und Onlinemedien verbreiten Namen und Begriffe aus Fremd-

sprachen meist ohne die erforderlichen Diakritika (z. B. alesa und

Solidarnosc ansta ałęsa und Solidarność). Dies ist teilweise auf

technische Probleme und Zeitdruck zurückzuühren, aber in einigen

Fällen auch auf Kulturchauvinismus.

• Selbst wenn Diakritika-ähige Soware angescha wird, weisen Be-

hördenmitarbeiter Kunden oweiterhinmit einemkategorischen „das

geht nicht“ ab, wenn diese auf der Schreibung ihrer Namen mit dia-

kritischen Zeichen beharren.

Dieser vorherrschende Zustand ist nicht nur aus technischer Sicht höchst

unbefriedigend, sondern bedroht auch die kulturelle Identität vieler euro-

päischer Völker und die persönlichen Rechte des Einzelnen: Abgeschreckt

oder entnervt von den technischen Problemen bzw. dem Unverständnis, das

ihnen von privater Seite wie von Behörden entgegenschlägt („dieser kleine

Strich kann doch nichts bedeuten“2), verzichten Personen mit sonderzei-

chenhaltigen Eigennamen zunehmend auf das ihnen zustehende Recht auf

korrekte Schreibung und passen sich aus kultureller Selbstzensur demwest-

europäischen Standard-Zeichensatz als kleinstem gemeinsamen Nenner an.

Daraus resultiert wiederum des Öeren eine phonetisch falsche Ausspra-

che. Das Ergebnis ist nicht nur eine Einschränkung der Persönlichkeitsrech-

te von Einzelnen, sondern auch eine schleichende kulturelle Verarmung Eu-

2 Bartłomiej Paweł Jesionkiewicz, persönliche Mieilung (07.08.2003)
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ropas insgesamt und widerspricht damit massiv dem europäischen Gedan-

ken von der wechselseitigen Akzeptanz und der gegenseitigen kulturellen

Bereicherung. Letztlich behindert dieser Prozess sogar die europäische Inte-

gration, da er die Ängste von EU-skeptischen Bevölkerungsteilen besonders

in den kleineren der zwölf neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union

bestätigt, die den Verlust ihrer kulturellen Eigenständigkeit beürchten.

Dem europäischen Gedanken von der „Einheit in der Vielfalt“ folgend sollte

es dagegen nach und nach zu einer deutschland- und EU-weiten Übernahme

der lateinischen Sonderzeichen der jeweils anderen Länder in den verwal-

tungstechnischen undmedialen Schreibgebrauch kommen. Die Europäische

Union bewiese so deutlich sichtbar Respekt vor der persönlichen und kultu-

rellen Identität ihrer Bürgerinnen und Bürger und würde besonders an die

Bevölkerung der osteuropäischen Mitgliedstaaten ein Signal senden, dass

sie in der EU willkommen sind. Auf diese eise würde es ür die Bürge-

rinnen und Bürger der Europäischen Union leichter, Europa als Heimat zu

empfinden, und das Projekt Europäische Union gewänne an Akzeptanz.

1.2 Prozess läu – Koordination fehlt

Ansätze ür die Übernahme fremdsprachlicher lateinischer Sonderzeichen

gibt es bereits: Deutsche Schreibmaschinentastaturen enthalten seit etwa

1900 französische Akzente (Gravis und Akut, später auch den Zirkumflex)3,

die überregionalen deutschen Zeitungen FAZ und Die Zeit haben bereits auf

erweiterte lateinische Zeichensätze umgestellt, gehobene polnische Zeitun-

3 Maria Mayr (Schreibmaschinenmuseum Peter Mierhofer, I-39020 Partschins),
persönliche Mieilung (22.11.2005)
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Abbildung 1.1: Korrekte Darstellung eines tseisen Sonderzeiens
in einer deutsspraigen Werbung für die Automarke
Škoda

gen verwenden deutsche Umlaute4 und europäische erbeagenturen ver-

markten den Škoda5. Der im litauischen Alphabet nicht vorhandene Buch-

stabe x erfreut sich im litauischen Internet-Slang wachsender Beliebtheit als

alternative Schreibweise in orten mit „ks“67, entsprechendes gilt in SMS-

Nachrichten ür das deutsche ß als ss-Ersatz im Schwyzerdütschen bzw. als

sz-Ersatz im Ungarischen.8 In der Rockmusikszene ist der „Heavy-Metal-

Umlaut“ seit Jahrzehnten ein beliebtes Stilmiel (Motörhead).9 Und nicht

zuletzt sind seit März 2004 so genannte Umlaut-Domänen mit nicht-US-

4 Bartłomiej Paweł Jesionkiewicz, persönliche Mieilung (07.08.2003)
5 Firmenseite hp://www.skoda.de/ (01.10.2005)
6 z. B. kox und tixlas ansta koks und tikslas / litauischer Internet-Anbieter Liux.lt
7 Petras Kudaras alias moxliukas, persönliche Mieilung (16.11.2005)
8 ikipedia-Eintrag „ß“ hp://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9F (16.02.2006)
9 ikipedia-Eintrag „Heavy-Metal-Umlaut“ hp://hp://de.wikipedia.org/wiki/

Heavy-Metal-Umlaut (28.11.2011)
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ASCII-kompatiblen Sonderzeichen (z. B. www.schön.de) erhältlich.10 Teil-

weise werden lateinische Sonderzeichen inzwischen sogar gezielt als Stil-

element in Markennamen eingesetzt (z. B. innēov, Cašmir).

ie man sieht, ist dieser Prozess der Übernahme fremdsprachlicher latei-

nischer Sonderzeichen in erster Linie auf spezielle technische bzw. kultu-

relle (d. h. nichtstaatliche) Bereiche begrenzt und verläu bisher insgesamt

schleppend und ohne zentrale Steuerung bzw. Koordination. Die Gründe

daür liegen nicht nur in der wechselseitigen technischen Inkompatibilität

konkurrierender (und o leider auch veralteter) EDV-Standards, sondern

auch in der mangelnden Sensibilisierung der Verantwortlichen in Politik,

Medien und Verwaltung und ür die Bedeutung des emas und nicht zu-

letzt in der menschlichen Bequemlichkeit. Gerade imHinblick auf die wach-

sende Bedeutung von eGovernment ist die namensrechtlich und technisch

korrekte Verarbeitung von sonderzeichenhaltigen Personendaten jedoch ei-

ne zentrale Fragestellung.

1.3 Berührte Politikfelder und Politikebenen

Die Frage nach einem deutschland- bzw. EU-weiten verpflichtenden Stan-

dard ür die Schreibung lateinischer Sonderzeichen stellt ein vielschichtiges

Problem dar, dem man sich am besten mit einem multi-level-Ansatz nähert

(siehe Tabelle 1.1). Zu den berührten Politikfeldern gehören technische Nor-

men und die damit befassten Institutionen, aber auch Recht und Verwal-

tung, die irtscha (Medien, IT) sowie Bildung und Kultur. Die berührten

10 Liste zulässiger Schrizeichen ür IDNs beim DENIC
hp://www.denic.de/domains/internationalized-domain-names/idn-liste.html
(28.11.2011)
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Politikebenen reichen von der lokalen und regionalen Ebene über die natio-

nale und die europäische bzw. EU-Ebene bis auf die globale Ebene.

Die verantwortlichen Institutionen konzentrieren sich in den einzelnen Po-

litikfeldern auf unterschiedlichen Ebenen: ährend die Bildungspolitik zu-

mindest in Deutschland in die Zuständigkeit der einzelnen Bundesländer

ällt, sind Medien in der Regel national bzw. sprachnational ausgerichtet.

Recht und Verwaltung wiederum umfassen sämtliche Politikebenen, tech-

nische Normenwerden dagegen im Zeitalter der Globalisierung zunehmend

auf europäischer bzw. auf internationaler Ebene festgelegt.

Es stellen sich daher die folgenden grundlegenden Fragen:

• Gibt es einen Zeichensatz, der sämtliche ür die paneuropäische Kom-

munikation notwendigen Schrizeichen umfasst?

• Kann man diesen Zeichensatz zu einem europaweit verpflichtenden

Standard machen?

• Gibt es Schriarten, die sämtliche ür die paneuropäische Kommuni-

kation notwendigen Schrizeichen umfassen?

• ie kann man diese Schriarten besser bekannt machen?

• ie kann die Eingabe von Schrizeichen vereinfacht werden?

• ie kann man diese Eingabemethoden besser bekannt machen?

• ie kann man Soware-Hersteller dazu ermutigen, die oben genann-

ten Verbesserungen umzusetzen?

• ie kann man die Medien ür die Verwendung der korrekten Schri-

zeichen sensibilisieren?
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Tabelle 1.1: Berührte Politikfelder und Politikebenen

global • ISO
• Unicode
• ITU-T
• W3C

• Völkerrecht
• Menschen-

rechte
• UN

• IT-Konzerne

europäis • CEN • Europarat
• EMGH
• CIEC

EU • EU-Recht
• EuGH

• Europäische
Kommission

• Lissabon-
Ziele

bilateral • Vertrag D/PL

national • DIN
• ASCII
• Sprache

• BVerfG
• Grundgesetz
• Verwaltung
des Bundes

• Nachrich-
tenagenturen

•
überregionale

Medien

regional • Verwaltung
der Länder

• regionale
Medien

• Kultusmi-
nisterien der

Länder

lokal • kommunale
Verwaltung

• lokale
Medien

§ € ⁈
tenise
Normen

Ret und
Verwaltung

Wirtsa Bildung
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• ie kannman Behördenmitarbeiter ür die Verwendung der korrekten

Schrizeichen sensibilisieren und trainieren?

• ie kannman Individuen darin bestärken, ür ihre linguistischen Rech-

te einzustehen?

1.4 Begriffsdefinitionen

In diesem Buch werden einige wichtige Begriffe immer wieder auauchen,

die daher an dieser Stelle kurz definiert werden sollen:

Schri: ein System zur Verschrilichung gesprochener Sprache. Beispie-

le sind die lateinische, die griechische, die kyrillische, die arabi-

sche und die chinesische Schri.

Alphabet: dieMenge von Schrizeichen, die die einzelnen Laute einer Spra-

che bezeichnen (Buchstaben).Alphabet wird o als Synonym ür

Schri gebraucht, was aber nicht korrekt ist, da beispielsweise

die lateinische Schri ür eine ganze Reihe von Alphabeten ge-

nutzt wird, die sich durch die verwendeten Buchstaben bzw. dia-

kritischen Zeichen unterscheiden. Beispiele sind das deutsche

und das litauische Alphabet.

Sonderzeichen: alle Schrizeichen, die keine Laute einer Sprache bezeich-

nen. Dazu gehören beispielsweise Satzzeichen (Punkt, Komma,

Fragezeichen, Klammern…), das Gradzeichen (°) und das Para-

grafenzeichen (§) sowie die diakritischen Zeichen.

Diakritische Zeichen: zu Buchstaben gehörende kleine Zeichen wie Punk-

te, Striche, Häkchen etc. (´ ` ^ ˇ ¨ …), die auf eine veränderte
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Aussprache oder Betonung hinweisen (von griechisch diakrineîn

[διακρινεῖν] = unterscheiden).

Zeichensatz: in der Informationstechnologie ein Vorrat von Zeichen (Buch-

staben, Ziffern, Sonderzeichen, Steuerzeichen etc.), die jeweils

durch einen Zahlenwert kodiert werden und sich daher zum di-

gitalen Speichern und Übertragen von Daten eignen.

Schriart: GrafischeAusgestaltung eines Zeichensatzes. Sie ordnet den Zah-

lenwerten bestimmte Erscheinungsformen (Glyphen) zu. So sieht

der Buchstabe A in der Schriart Linux Libertine anders aus als

in den Schriarten Microso Sans Serif (A) oder Everson Mono

(A).

1.5 Aufbau dieses Buches

Zunächst wird die Gesamtheit der ür die paneuropäische Kommunikati-

on notwendigen lateinischen Schrizeichen definiert. Anschließend wer-

den die verügbaren Zeichensätze sowie ausgewählte Schriarten vorge-

stellt und mit den vorher definierten Anforderungen verglichen.

Nachdem die technischen Hintergründe geklärt sind, wird der Umgang der

Medienmit Diakritika untersucht, besonders die Behandlung vonDiakritika

in Print- und Onlinemedien.

Die gewonnenen Daten habe ich ausgewertet und anschließend Lösungs-

strategien ür die zutage getretenen Probleme entwickelt, unter anderem ei-

nen Tickeranhang zur Übermilung lateinischer Sonderzeichen an Redakti-

onssysteme unterschiedlicher Kompatibilität. Aus den Einflussmöglichkei-

ten verschiedener Akteure habe ich außerdem Handlungsstrategien abge-
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leitet und so Vorschläge ür die Art und eise der praktischen Umsetzung

einer „europäisierte Schreibweise“ erarbeitet.

Im darauf folgenden Schri habe ich in Völkerrecht, EU-Recht und nationa-

lem Recht die juristischen Voraussetzungen ür die Frage Gibt es ein Recht

auf Diakritika in Personennamen? untersucht und diesbezügliche wegwei-

sende Gerichtsentscheidungen zusammengetragen. Besonderes Augenmerk

habe ich dabei auf die Behandlung von Personennamen mit lateinischen

Sonderzeichen im deutschen Personenstands- und Einwohnermeldewesen

gerichtet. Es folgt eine Beschreibung der Behördenpraxis in verschiedenen

europäischen Ländern.

Als Exkurse werden Diakritika als Politikum sowie Diakritika als Stilmiel

betrachtet.

Als Ausblick widmet sich das Buch der Frage, wie im Rahmen derMehrspra-

chigkeitspolitik der Europäischen Union wirksame Ansätze ür die Sensibi-

lisierung von Soware-Herstellern, Medien, Behörden und Privatpersonen

ür den korrekten Umgang mit Diakritika geschaffen werden können.

Abschließend wird eine verbesserte Eingabemethode ür Diakritika vorge-

schlagen.




